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II. Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 26.02.2020 

 
 
1. Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD, AfD, BVFO/Piraten, CDU und 

B 90/Grüne: Überprüfung der Stadtverordneten der Stadt Eisenhüttenstadt auf eine 
Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der ehemaligen 
DDR 

 
Beschluss: 
1. Der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung wird beauftragt, bei dem Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik (BstU) Antrag auf Akteneinsicht für alle Stadtverordneten zu stellen. 
 
Der Bundesbeauftragte wird gebeten, sämtliche Post in dieser Angelegenheit persönlich und 
vertraulich an den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung, Herrn Wolfgang Perske, 
Pawlowallee 13, 15890 Eisenhüttenstadt, zu senden. 
 
2. Die Stadtverordnetenversammlung beruft ein Gremium, dem der Vorsitzende der Stadtver-
ordnetenversammlung und seine Stellvertreter, die Fraktionsvorsitzenden und der Bürger-
meister angehören. Die von der BStU zugesandten Unterlagen werden gemeinsam in einer 
Sitzung dieses Gremiums – zu der durch den Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung 
geladen wird – geöffnet und gesichtet. 
 
Über die Ergebnisse werden die Stadtverordneten jeweils zeitnah informiert. 
 
3. Soweit das Gremium Anhaltspunkte für eine hauptamtliche oder inoffizielle Zusammenarbeit 
mit dem Ministerium für Staatssicherheit erhält, ist die betroffene Person anzuhören und ihr 
die Möglichkeit zur Stellungnahme einzuräumen. Die/Der Betroffene kann eine Person ih-
res/seines Vertrauens hinzuzuziehen. 
 
Bei der Beurteilung des Einzelfalls sind Besonderheiten, wie Dauer und Intensität, Zeitpunkt 
und Grund der Aufnahme und der Beendigung einer Tätigkeit für das ehemalige MfS einzube-
ziehen. 
Nach erfolgter Anhörung und Würdigung aller bekannten Gegebenheiten spricht das Gremium 
mit Mehrheit eine Empfehlung aus. Die Mitglieder des Gremiums unterliegen der strikten Ver-
schwiegenheit. 
 
4. Nach Abschluss der Überprüfung wird die Öffentlichkeit in geeigneter Form über die Ergeb-
nisse der Überprüfung unterrichtet. Die Unterrichtung beschränkt sich auf die Mitteilung, dass 
die Überprüfung abgeschlossen ist, welche Empfehlung das Gremium zu einzelnen Mitglie-
dern der Stadtverordnetenversammlung ausgesprochen hat und welche Form der Zusammen-
arbeit bestand. 
 
5. Nach Abschluss der Überprüfung und Unterrichtung der Öffentlichkeit sind die von der Bun-
desbeauftragten zur Verfügung gestellten Unterlagen, soweit sie nicht an diese zurückgege-
ben werden, für die Dauer der laufenden Wahlperiode durch den Vorsitzenden der Stadtver-
ordnetenversammlung vertraulich und verschlossen aufzubewahren. Spätestens im zweiten 
Monat des Beginns der folgenden Wahlperiode sind die Unterlagen nachweislich und daten-
schutzgerecht zu vernichten. 
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2. Abwägungsbeschlüsse zum Bebauungsplan Nr. 38 - 12/16 

Wohngebiet Fischerstraße 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die dem beigefügten Abwägungsmaterial zu 
entnehmenden Beschlussvorschläge über die zum Bebauungsplan Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet 
Fischerstraße eingegangenen Stellungnahmen. 
 
 
3. Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 38 - 12/16 

Wohngebiet Fischerstraße 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Bebauungsplan Nr. 38 - 12/16 Wohngebiet 
Fischerstraße gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. Die Begründung wird gebilligt. 
 
 
4. Satzungsbeschluss zur 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 31-03/09 

Textbebauungsplan Einzelhandel 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. Teilaufhebung des Bebauungsplanes 
Nr. 31-03/09 Textbebauungsplan Einzelhandel gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung. Die 
Begründung wird gebilligt. 
 
 
5. Widmung der Verkehrsfläche Fürstenberger Straße G 412, Abschnitt 080 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Eisenhüttenstadt beschließt die Widmung der 
Verkehrsfläche Fürstenberger Straße. 
 
 
6. Prioritätenliste 2020 und Folgejahre 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die in den Anlagen 1 und 2 ausgewiesene Priori-
tätensetzung und beauftragt die Verwaltung, die Maßnahmen entsprechend der Priorität und 
in Abhängigkeit von dem für Investitionen zur Verfügung stehenden Finanzvolumen in die 
Haushaltsplanung 2020 und Folgejahre.  
 
Die zu bestätigenden Prioritätenlisten sind Fortschreibungen der im Jahr 2017 beschlossenen 
Prioritätenlisten. 
 
Alle Änderungen wurden fett dargestellt. 
 
 
7. Hauptsatzung der Stadt Eisenhüttenstadt 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Hauptsatzung der Stadt Eisenhüttenstadt. 
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8. 1. Satzung zur Änderung der Einwohnerbeteiligungssatzung 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Einzelheiten der förmlichen Einwohnerbeteiligung in der Stadt Eisenhüttenstadt 
(Einwohnerbeteiligungssatzung). 
 
 
9. Gründung einer Tochtergesellschaft der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Gründung der „Service Partner Eisenhüt-
tenstadt GmbH“ als 100 %ige Tochter der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH. 
 
 
10. Besetzung der Fachausschüsse 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Benennung von Herrn Maik Diepold als Vor-
sitzenden im Ausschuss für Familie, Schule und Soziales sowie die Benennung von Frau 
Gabriele Krasert als Mitglied im Ausschuss für Petitionen, Ordnung, Recht und Sicherheit und 
im Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
 
11. Abberufung und Berufung Sachkundiger Einwohner 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Abberufung von Marianne Grund, 
Diana Makarow, Heinz Schwartz sowie Gabriele Krasert als sachkundige Einwohner. 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Berufung der sachkundigen Einwohner 
Diana Makarow im Ausschuss für Familie, Schule und Soziales, Sven Quenzel im Ausschuss 
für Kultur und Sport sowie Dieter Reichel im Ausschuss für Petitionen, Ordnung, Recht und 
Sicherheit und im Rechnungsprüfungsausschuss. 
 
 
12. Besetzung Aufsichtsrat Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft GmbH 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt Frau Marina Marquardt als Mitglied im Aufsichts-
rat der Eisenhüttenstädter Gebäudewirtschaft GmbH an Stelle von Herrn Günter Luhn. 
 
 
13. Besetzung Verbandsversammlung TAZV Oderaue 
 
Beschluss: 
Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt Frau Gabriele Krasert als Vertreterin in der Ver-
bandsversammlung des TAZV Oderaue an Stelle von Mathias Schaller. 
 


